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 Wichtige Hinweise
• Diese Informationsschrift gibt Auskunft über die allgemeine Studienstruktur der Bak-

kalaureats-  und Magisterstudiengänge am Karlsruher Institut  für  Technologie (KIT). 
Der Aufbau und die Studieninhalte der jeweiligen  Einzelfächer werden dagegen in 
einzelnen fächerspezifischen Informationsschriften  dargestellt.  Solche  fächerspezifi-
schen Informationen können gesondert im zib angefordert werden bzw. sind abzuru-
fen unter   http://www.kit.edu/studieren/3066.php 

• Bevor Sie mit der Lektüre dieser Schrift beginnen, sollten Sie sich durch das Inhalts-
verzeichnis einen Überblick verschaffen.

• Informations- und Beratungsmöglichkeiten zu den einzelnen Fächern werden in der 
hier vorliegenden allgemeinen Schrift angegeben (s. Kap. 13).

• Änderungen, insbesondere im Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sind möglich. 

Falls in dem folgenden Text nicht immer dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau 
und Mann auch in den sprachlichen Formulierungen gefolgt werden sollte, hat dieses sei-
nen Grund in der besseren Lesbarkeit. In allen Zusammenhängen mit Studium und Beruf 
sind Männer und Frauen gleichermaßen gemeint.

http://www.kit.edu/studieren/3066.php
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1 Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Das Karlsruher  Institut  für  Technologie ist  der deutschlandweit  bisher einzigartige Zu-
sammenschluss  einer  Universität  mit  einer  außeruniversitären  Großforschungseinrich-
tung. Der Weg für diese weitreichende Kooperation wurde geebnet, nachdem die Univer-
sität Karlsruhe (TH) im Oktober 2006 siegreich aus der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder hervorgegangen war.  Bereits im Dezember 2007 unterzeichneten der 
Rektor der Universität Karlsruhe, Prof. Dr. Horst Hippler, sowie der Vorstandsvorsitzende 
des Forschungszentrums Karlsruhe,  Prof.  Dr.  Eberhard Umbach,  den KIT-Gründungs-
vertrag.  Damit  bekannten sich beide Partner  zum KIT-Prozess mit  dem Ziel  der Ver-
schmelzung beider Einrichtungen. Im Juli 2009 untermauerten sowohl der Bund als auch 
das Land Baden-Württemberg  diesen Prozess durch gesetzliche Regelungen.  Ab 01. 
Oktober 2009 existiert das KIT offiziell als eine Institution mit zwei Missionen: der Mission 
einer  Landesuniversität  mit  Forschung  und  Lehre  sowie  der  Mission  einer  Großfor-
schungseinrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft mit Programmforschung zur Zukunftssi-
cherung. KIT steht künftig für Exzellenz in Forschung, akademischer Aus- und Weiterbil-
dung,  Service  und  Innovation.  Mit  der  Fokussierung  auf  zukunftsweisende 
Forschungsrichtungen, etwa in der Nanotechnologie, im Energiebereich, für Klima und 
Umwelt sowie für Mobilitätssysteme, möchte das KIT zu den weltweit führenden Wissen-
schaftseinrichtungen  aufschließen.  Rund  8000  Mitarbeiter  und  ein  Jahresbudget  von 
etwa 700 Millionen Euro bilden die personelle wie finanzielle Grundausstattung zum Er-
reichen dieses Ziels.

Auch Studierende können am KIT auf Neuerungen und Verbesserungen hoffen. 

So stehen künftig in der Lehre mehr Dozenten zur Verfügung, was eine bessere Betreu-
ung in kleineren Gruppen zur Folge hat. Das House of Competence (HoC), dessen Er-
richtung maßgeblich zum Erfolg in der Exzellenzinitiative beitrug, setzt Akzente auf dem 
Gebiet der Kompetenzforschung. Ergebnisse dieser Forschung fließen in ein umfassen-
des Angebot von überfachlichen Schlüsselqualifikationen, welche für eine stärkere Beto-
nung der  Berufsqualifizierung innerhalb der Studiengänge sorgen. Studierende können 
aus zahlreichen Veranstaltungen zu Kultur,  Politik, Wissenschaft,  Technik, Fremdspra-
chen oder persönlicher Fitness und emotionaler Kompetenz individuell wählen, aber auch 
an Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten teilnehmen. 

Die besondere Forschungssituation am KIT führt schließlich nicht nur zu einer verbesser-
ten Lehre, in die aktuelle Forschungsergebnisse einfließen, sondern umfasst weit mehr 
Möglichkeiten für  Studierende,  etwa wenn es um Bachelorarbeiten oder Master-  bzw. 
Promotionsprojekte geht. Gerade Doktoranden können durch das Karlsruher House of 
Young Scientists (KHYS) profitieren, bietet es doch eine Kommunikations- und Interakti-
onsplattform für alle Nachwuchswissenschaftler des KIT, über die KHYS diese nicht nur 
während ihrer Promotion begleitet, sondern auch bei ihrer weiteren Karriereplanung un-
terstützt. 
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2 Die Bakkalaureats- und Magisterstudiengänge 
Im Verlauf des Wintersemesters 1999/2000 wurde an der Universität Karlsruhe der bis-
herige einstufige Magisterstudiengang in den Geistes- und Sozialwissenschaften ersetzt 
durch einen grundständigen Bakkalaureus/Bachelor- und einen anschließenden Magis-
ter/Master-Aufbaustudiengang.  In  dem „alten“,  einstufigen  Magister-Studiengang  kann 
das Studium in Karlsruhe nicht mehr begonnen werden. Zum Wintersemester 2004/05 
wurde das Bachelor-/Master-Studienmodell etwas modifiziert.

Einige Merkmale des Bakkalaureatsstudienganges sind:

Die im Vergleich zum herkömmlichen Magisterstudium kürzere Studienzeit bis zu einem 
ersten Abschluss kommt jenen Studieninteressierten entgegen, die an einem strukturier-
ten Studium und möglicherweise auch einem schnellen Berufseintritt  interessiert  sind, 
sich aber zugleich die Möglichkeit eines weiteren Studienabschlusses offen halten wol-
len. Die Zweistufigkeit  der Abschlüsse antwortet u.a. auf das Problem jener „erfolgrei-
chen Studienabbrecher“,  die den „alten“ einstufigen Magisterstudiums deswegen nicht 
mehr mit einer Prüfung beendet hatten, weil sie schon als Studierende eine Stelle gefun-
den hatten,  die sie für  einen Abschluss  ihres Studiums nicht  mehr  aufgeben wollten. 
Nachträglich kann sich das Fehlen jeglichen Examens als sehr schädlich herausstellen.

Durch  die  stärkere  Gewichtung  des Kernbereichs  („Hauptfach“) soll  gewährleistet 
werden, dass trotz verkürzter Studienzeit der wissenschaftliche Anspruch im Hauptfach 
eher verstärkt wird.

Die stärkere Strukturierung des Studiums im Sinne stärkerer Vorgaben im Studienplan 
sollen einer Orientierungslosigkeit vorbeugen, wie sie bei Studierenden in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften insbesondere in den ersten Semestern nicht selten anzutref-
fen war.

Um die  Studierbarkeit innerhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit  zu gewährleisten, 
muss die Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften bei der Organisation des Lehr-
angebotes dafür sorgen, dass zeitliche Überschneidungen  bei  relevanten Pflichtver-
anstaltungen im Stundenplan der Studierenden nicht auftreten. Solche Überschneidun-
gen  treten  bei  nicht  koordiniertem  Lehrangebot  in  Kombinationsstudiengängen  mit 
mehreren  Fächern  aus  verschiedenen  Fakultäten  (Lehramt,  Magister)  sonst  üblicher-
weise gehäuft auf.

Berufsfeldorientierende Studienelemente als pflichtmäßiger Bestandteil des Studiums 
ermöglichen es Studierenden der Geisteswissenschaften, die berufliche Orientierung in 
ihr „offizielles“ Studienprogramm mit einzubeziehen. Damit wird einerseits der Tatsache 
Rechnung getragen, dass schon seit geraumer Zeit der größere Teil der Absolventen in 
den Geistes-  und Sozialwissenschaften  anschließend  nicht  eine Tätigkeit  ausübt,  die 
ausgesprochen wissenschaftsnah wäre; andererseits befinden sich diese Studierenden 
nicht auf der Schiene eines Studiums, an dessen Ende ein ganz bestimmter Beruf als 
Bahnhof vorzufinden wäre. Die Studierenden müssen daher verstärkte Eigenaktivitäten 
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für ihre berufliche Orientierung entwickeln, und dieser Notwendigkeit entsprechen die be-
rufsorientierenden Bestandteile des Bakkalaureats-Studiums.

Eine weitere wissenschaftliche Vertiefung des Studiums ist denjenigen freigestellt, die 
im  Anschluss  an  den  Bakkalaureatsstudium  ein  Magister/Master-Aufbaustudium  im 
Hauptfach absolvieren wollen. Dieses Master-Studium ist am KIT in den Geisteswissen-
schen sehr frei gestaltet, was die Ausrichtung des Studiums und die Wahl der Lehrveran-
staltungen betrifft.

Das Einschieben einer  Phase beruflicher Tätigkeit zwischen dem Bakkalaureatsstu-
dium und einem späteren Magisteraufbaustudium ist möglich.

Schließlich ist das zweistufige Studienmodell deutlich besser mit dem angelsächsischen 
Studienmodell kompatibel. Beispielsweise ein Wechsel mit einem deutschen B.A.-Ab-
schluss  zu  einem  Master-Studium  an  eine  englische  oder  amerikanische  Universität 
sollte daher möglich sein.

Laut Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 14. 04. 2000 wird der Bachelor-
Abschluss  ähnlich  wie  ein  Fachhochschuldiplom  laufbahnrechtlich  dem  gehobenen 
Dienst zugeordnet mit Aufstiegsmöglichkeit in den höheren Dienst, der Master-Abschluss 
wird laufbahnrechtlich dem höheren Dienst zugeordnet. Die laufbahnrechtlichen Einstel-
lungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sollen zugunsten des Bachelor-Abschlusses stärker 
flexibilisiert werden. Die KMK hat mit Beschluss vom 12. 06. 2003 die allgemeine Einfüh-
rung der Bachelor/Master-Studienstruktur entsprechend den Vorgaben der Europäischen 
Union bis 2010 empfohlen.

Das Bachelor-Master-Studienmodell wird von der Europäischen Union befürwortet.  Die 
Zahl derjenigen deutschen Universitäten, welche Bachelor-Abschlüsse anbieten, nimmt 
ständig zu und dieses dürfte auch bei den potentiellen Arbeitgebern zu einer wachsen-
den Akzeptanz führen.
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3 Studienstruktur Bakkalaureatsstudium

3.1 Studienaufbau, Regelstudienzeit, Titel

Es ist ein Kernbereich (Hauptfach) zu studieren und zu diesem Kernbereich ein Ergän-
zungsbereich (Ergänzungsfach). 

Der  Kernbereich  (Hauptfach)  hat  einen  Umfang  von  72  Semesterwochenstunden 
(SWS) bzw. 120 ECTS-Punkten.
Der  Ergänzungsbereich  (Ergänzungsfach) hat  einen  Umfang  von  36  Semesterwo-
chenstunden  (SWS)  bzw.  60 ECTS-Punkten.  Als  Ergänzungsfach  kann  entweder  ein 
Wissenschaftliches  Ergänzungsfach gewählt  werden  oder  eine  Praxisorientierte 
Ausbildung.

Was sind „Semesterwochenstunden“ (SWS)? 
In SWS werden meistens die Stunden pro Woche angegeben, die der Be-
such einer einzigen Lehrveranstaltung während eines einzigen Semesters er-
fordert.  Diese Semesterwochenstundenzahlen der einzelnen Lehrveranstal-
tungen lassen sich aber auch addieren zu einer Summe von SWS, die ein 
Studium insgesamt erfordert. 
Beispiel: 
Lehrveranstaltung A erstreckt sich über 1 Semester mit 2 Wochenstunden. 
A schlägt mit 1 mal 2 = 2 SWS zu Buche.
Lehrveranstaltung B erstreckt  sich über 1 Semester mit  3 Wochenstunden 
und über 1 weiteres Semester mit 2 Wochenstunden. Der Besuch von B er-
fordert  1 mal 3 plus 1 mal 2 = 5 SWS. Die Lehrveranstaltungen A und B 
schlagen im gesamten Stundenumfang des Studiums zu Buche mit:
2 SWS + 5 SWS = 7 SWS.

Was sind ECTS-Punkte?
ECTS = European Creditpoint Transfer System
Während die SWS nur einen Anhaltspunkt  dazu geben, wie viele Stunden 
man sich pro Woche im Semester  in Lehrveranstaltungen aufhält,  soll  mit 
den ECTS-Punkten in etwa messbar gemacht werden, welche tatsächliche 
Arbeitsbelastung der erfolgreiche Besuch einer Lehrveranstaltung erfordert. 
Diese Arbeitsbelastung (und damit die vergebenen ECTS-Punkte) kann nach 
Art der Lehrveranstaltung unterschiedlich sein („Für 2 Stunden in Lehrveran-
staltung A muss man mehr tun als für 2 Stunden in Lehrveranstaltung B“), sie 
kann sich aber  auch danach unterscheiden,  was für  eine Leistung der/die 
Studierende in ein und derselben Lehrveranstaltung erbringen will – falls ihm 
frei gestellt  ist, selbst darüber zu entscheiden, ob er z.B. nur ein Protokoll 
oder aber eine Hausarbeit anfertigen will. Für 1 ECTS-Punkt werden ca. 30 
Arbeitsstunden angesetzt.
Das ECTS soll auch die Anrechnung von bisher erbrachten Studienleistun-
gen beim Wechsel zwischen Hochschulen innerhalb der EU erleichtern.
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Der Gesamtumfang des Studiums beträgt also:

Kernbereich (Hauptfach): 72   SWS* 120 ECTS-Punkte ca. zwei Drittel
Ergänzungsfach 36   SWS   60 ECTS-Punkte ca. ein Drittel
Zusammen 108 SWS  180 ECTS-Punkte

*Im Fach Sportwissenschaft kann der Gesamtumfang 76 SWS betragen.

Diese quantitativen Verhältnisse sind insbesondere von denjenigen Studieninteressierten 
zu bedenken, die das Bakkalaureatsstudium vor allem wegen eines bestimmten wissen-
schaftlichen Ergänzungsfaches oder einer bestimmten Praxisorientierten Ausbildung auf-
nehmen wollen. Der Ergänzungsbereich macht nur ein Drittel des gesamten Studiums 
aus!

Die  Regelstudienzeit,  das ist  die Zeit,  innerhalb derer das Studium in der Regel ab-
geschlossen sein soll, beträgt sechs Semester.

Wird das Studium in der Regelstudienzeit, also innerhalb von sechs Semestern abge-
schlossen, ergibt sich folgende durchschnittliche Belastung mit Lehrveranstaltungen pro 
Semester:

108 SWS  : 6 Semester = 18 Wochenstunden pro Semester.
180 ECTS-Punkte : 6 Semester = 30 ECTS-Punkte pro Semester

Auf den Kernbereich (Hauptfach)  entfallen hiervon pro Semester 12 SWS (20 ECTS-
Punkte), auf das  Ergänzungsfach 6 SWS (10 ECTS-Punkte) – jeweils pro Semester.
Der tatsächliche Zeitaufwand für ein Studium ist aber wegen der notwendigen Hausarbeit 
deutlich höher als die Angabe der Semesterwochenstunden vermuten lassen.

Die  meisten  Lehrveranstaltungen  sind  zweistündig,  und  daher  sind  pro  Semester  im 
Durchschnitt etwa 9 Lehrveranstaltungen zu besuchen, wenn man sich an die Regelstu-
dienzeit halten will.

Das Studium von einem Hauptfach mit zwei Ergänzungsfächern ist im Bakkalaureatsstu-
diengang grundsätzlich nicht möglich, auch nicht auf freiwilliger Basis.

Studienjahre
Die Organisation der Lehrveranstaltungen ist auf drei Studienjahre von jeweils zwei Se-
mestern ausgerichtet. Der Zyklus dieser Lehrveranstaltungen beginnt jeweils im Winter-
semester, daher kann das Studium auch nur im Wintersemester begonnen werden. Die 
erwähnte Organisation trägt der Tatsache Rechnung, dass die geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Institute am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eher klein sind und im 
Interesse einer straffen Studienstruktur das Lehrangebot ggf. über mehrere Jahre hin ge-
plant werden muss, damit die Studierenden innerhalb von drei Jahren Gelegenheit ha-
ben, einen hinreichenden Überblick und Einblick in ihre Fächer zu erlangen.
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Als  Titel wird  dem  Absolventen  bzw.  der  Absolventin  eines  Bakkalaureats-Studien-
ganges in den Geistes- und Sozialwissenschaften verliehen:
Bakkalaureus Artium bzw. Bakkalaurea Artium, abgekürzt B.A. (engl. Bachelor of Arts).

3.2 Fächer und Fächerkombinationen

Folgende  Fächer sind als Kernbereich (Hauptfach)  und als wissenschaftliches Ergän-
zungsfach (EF) oder als Praxisorientierte Ausbildung (PA) wählbar:

Kernbereich (Hauptfach)
Europäische Kultur und Ideengeschichte
Germanistik
Kunstgeschichte

Pädagogik
Sportwissenschaft

      Ergänzungsbereich (Ergänzungsfach)
a) wissenschaftliches Ergänzungsfach               oder b) Praxisorientierte Ausbildung

Germanistik Angewandte Kulturwissen-
Neuere und Neueste Geschichte/Technikgeschichte schaft/Kulturarbeit
Pädagogik Gesundheits- und Fitness-
Philosophie management
Soziologie Multimedia in den Geistes-

und Sozialwissenschaften

c) als wissenschaftliches Ergänzungsfach „kann mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses auch Kunstgeschichte oder ein anderes Fach ... gewählt werden, sofern für dieses 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein Bakkalaureats-, ein Magister-, ein Diplom- 
oder ein Lehramtsstudiengang im Haupt- oder Nebenfach eingerichtet ist.“ (§ 6, Abs. 5 der 
Prüfungsordnung).  Die Genehmigung eines solchen Ergänzungsfaches,  das nicht  von 
der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften angeboten wird, setzt einen Studien-
plan voraus, in dem die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen geregelt sind. 
Dieses  betritt  insbesondere  auch  das  Fach  Musikwissenschaft/Musikinformatik.  In 
den Prüfungsordnungen für  Kunstgeschichte und Musikwissenschaft  sind die Anforde-
rungen für das Studium dieser Fächer als Ergänzungsfach definiert, so dass eine Erlaub-
nis zur Wahl eines dieser Fächer als Ergänzungsfach kein Problem darstellt. 
Adresse Vorsitzender des Prüfungsausschusses: s. Abschnitt 13.8.
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 Folgende Kombinationsmöglichkeiten dieser Fächer sind vorgesehen:

Ergänzungsfächer
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Europäische Kultur u. Ideengeschichte x + x + x x

Germanistik x + x + x x x x

Kunstgeschichte * x x x x + x x x x

Musikwissenschaft/Musikinformatik 
***

x x x x x

Pädagogik x x + x + x x x

Sportwissenschaft ** x x x x x x x

x Kombination ist möglich
+ Für die Wahl von Kunstgeschichte bzw. von Musikwissenschaft als Ergänzungsfach

      ist die Zustimmung des Prüfungsausschusses für die Bachelor-Studiengänge erfor-
      derlich (siehe vorige Seite).

 * Die Fächer Kunstgeschichte und Baugeschichte werden von der Fakultät für Architek-
tur angebotenen.

 **  Im Fach  Sportwissenschaft ist  eine Sporteingangsprüfung  (Anmeldeschluss:  15. 
Mai) als Voraussetzung für die Zulassung zum Studium abzulegen. Zu den Anforderun-
gen siehe die zib-Informationsschrift „Sporteingangsprüfung“. 

***  Musikwissenschaft/Musikinformatik wird nicht vom Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) angeboten, sondern von der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe, wo 
auch  die  Bewerbung  zu  erfolgen  hat,  wenn  Musikwissenschaft/Musikinformatik  als 
Hauptfach studiert werden soll. Das Ergänzungsfach wird dann am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) studiert. Zwischen beiden Hochschulen besteht eine Kooperation. In-
teressenten wenden sich bitte an das:
Studentensekretariat der Staatlichen Hochschule für Musik
Wolfartsweierer Str. 7a
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 6629-251 oder -250
Mail: grit.lamprecht@hfm-karlsruhe.de  und  andrea.davidenkoff@hfm-karlsruhe.de

mailto:andrea.davidenkoff@hfm-karlsruhe.de
mailto:grit.lamprecht@hfm-karlsruhe.de
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Weitere Informationen über dieses Fach sind zu finden unter:
http://www.hfm-karlsruhe.de/   Dort: „Institut für Musikwissenschaft/Musikinformatik“.

Soll  Musikwissenschaft/Musikinformatik  als  Ergänzungsfach studiert  werden,  dann  ist 
eine eigene Bewerbung bei der Hochschule für Musik nicht notwendig. Allerdings ist für 
die Wahl dieses Ergänzungsfaches die Zustimmung des Prüfungsvorsitzenden der Fa-
kultät  für  Geistes-  und  Sozialwissenschaften  des  Karlsruher  Instituts  für  Technologie 
(KIT) einzuholen. 

http://www.hfm-karlsruhe.de/%20
http://www.hfm-karlsruhe.de/%20
http://www.hfm-karlsruhe.de/%20
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3.3 Pflicht-, Wahl- und Wahlpflichtbereich

Innerhalb des gesamten Studienganges und damit innerhalb der einzelnen Fächer gibt 
es Lehrveranstaltungen,

1. deren Besuch zwingend vorgeschrieben ist, insbesondere deswegen, weil genau und 
nur diese Lehrveranstaltungen entweder eine Zulassungsvoraussetzung zu einer  Prü-
fung oder selbst Bestandteil dieser Prüfung sind. Hier kann auch die Art der zu erbrin-
genden Studienleistungen (und damit die Zahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte) ge-
nau  vorgeschrieben  sein  (z.B.:  Regelmäßige  Teilnahme  +  Referat  +  schriftliche 
Hausarbeit: 6 ECTS-Punkte). Der Besuch dieser Lehrveranstaltungen ist also unum-
gänglich  und  nicht  durch  eine  andere  Lehrveranstaltungen  ersetzbar  (= 
Pflichtbereich);

2. deren Besuch ebenfalls vorgeschrieben ist, für die aber bestimmte Alternativen defi-
niert sind, so dass man in diesem Fall eine begrenzte Auswahl hat (= Wahlpflichtbe-
reich) und ggf. auch selbst bestimmen kann, wie viele ECTS-Punkte man in der ge-
wählten Veranstaltung erwerben will;

3. deren Besuch der freien Wahl  des/der Studierenden überlassen bleibt.  (= Wahlbe-
reich) Auch hier ist es meistens der Entscheidung des/der Studierenden überlassen, 
wie viele ECTS-Punkte er/sie in einer konkreten Veranstaltung erbringen will. 

Einer besonderen Erläuterung bedarf der Wahlpflichtbereich (Nr. 2). Hier ist nämlich von 
der Studien- und Prüfungsordnung die Möglichkeit vorgesehen, über die Grenzen des ei-
genen Faches hinauszuschauen: 

• Im Kernbereich (Hauptfach) können bis zu 24 ECTS-Punkte im „studienübergreifen-
den Wahl- bzw. Wahlpflichtbereich“ erworben werden, d.h. auch in den Lehrveranstal-
tungen anderer Fächer. Es gibt allerdings keine Verpflichtung, ein Minimum von Lehr-
veranstaltungen in diesem studiengangübergreifenden bzw. fachfremden Bereich zu 
absolvieren.  Welche  Lehrveranstaltungen  zu  diesem  studiengangübergreifenden 
Wahlbereich gehören, legt die Fakultät fest und weist diese Veranstaltungen entspre-
chend im Vorlesungsverzeichnis  aus.  Dazu gehören insbesondere bestimmte  Inte-
grierte Module mit jeweils vier Lehrveranstaltungen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
nur folgendes Modul explizit definiert:
Empirische Methoden der Sozialwissenschaften (mit vier Lehrveranstaltungen).
Weitere Module werden ggf.  nach Bedarf durch die Fakultät zusammengestellt  und 
ausgewiesen.

• Im  wissenschaftlichen Ergänzungsfach müssen mindestens 8 und  können bis zu 
24-ECTS-Punkte in einer „Berufsorientierten Zusatzqualifikation“ (BOZ) erworben 
werden. Diese Pflicht zur Absolvierung einer BOZ besteht nur dann, wenn als Ergän-
zungsfach ein wissenschaftliches Fach gewählt  wurde;  denn falls  eine Praxisorien-
tierte Ausbildung als Ergänzungsfach gewählt worden ist, braucht wegen des relativ 
hohen praxisorientierten Studienanteils nicht auch noch eine BOZ erworben zu wer-
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den. Jede BOZ hat einen Umfang von vier Lehrveranstaltungen. Folgende Berufsori-
entierte Zusatzqualifikationen (BOZen) werden z.Zt. angeboten:
1. Arbeit für Presse, Rundfunk und Fernsehen
2. Multimedia
3. Projektmanagement und Organisation
4. Interkulturelle Kommunikation/Deutsch als Fremdsprache
5. Berufspädagogik
6. Museums- und Ausstellungskommunikation
7. Archiv- und Bibliothekswesen 
8. Betriebswirtschaftslehre
9. Unternehmertum (Entrepreneurship).

Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Das Bakkalaureatsstudium in den Geistes- und Sozialwissenschaften besteht aus den 
vier Komponenten:

1. Kernbereich (Hauptfach)
2. Studiengangübergreifender Wahlbereich (insbesondere Integrierte Module)
3. Wissenschaftliches Ergänzungsfach (oder Praxisorientierte Ausbildung)
4. Berufsfeldorientierte Zusatzqualifikation (BOZ),  falls wissenschaftliches Ergänzungs-

fach.

5. Addiert man jeweils die Minima und die Maxima jener ECTS-Punkte, die man in fä-
cherübergreifenden Lehrveranstaltungen erwerben muss bzw. erwerben kann, kommt 
man zu folgenden Prozentanteilen am Gesamtstudium: 

ECTS-Punkte

Im Kernbereich (Hauptfach):    120 Minimum fächerübergreifend: 
0

Maximum Fächerübergreifend: 
24

Im Ergänzungsfach:                  60 Minimum fächerübergreifend: 
8

Maximum Fächerübergreifend: 
24

Summe                                    180 Summe:                                   8 Summe:                                     48

In Prozent des gesamten Studums Minimum 4,4 %  Maximum 26,7 %

3.4 Prüfungen

Grundsätzlich sind folgende Arten von Prüfungen zu unterscheiden:
„Studienbegleitend“  ist  eine  Prüfung  bzw.  eine Prüfungsleistung,  wenn  sie  semester-
weise abgelegt wird – üblicherweise dadurch, dass bestimmte benotete Studienleistun-
gen („Scheine“), die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer bestimmten Lehrveran-
staltung erbracht wurden, als Prüfungsleistung zählen.
Eine andere Art der Prüfung ist eine solche, für welche die oben erwähnten Studienleis-
tungen nur eine Zulassungsvoraussetzung sind, und dann noch einmal eine eigene Prü-
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fung  erfolgt.  Derartige  eigenständige  „Blockprüfungen“  finden  insbesondere  am Ende 
des Studiums statt in Form von Klausuren und mündlichen Prüfungen.

Im Bakkalaureats-Studiengang ist nach jedem Studienjahr eine Prüfung vorgesehen, die 
ersten beiden Prüfungen (Orientierungs- und Vorprüfung) sind allerdings nur im Kernbe-
reich  (Hauptfach)  abzulegen,  nicht  dagegen  im  Ergänzungsfach.  Die  Details  werden 
zwar für jedes Fach unterschiedlich festgelegt, aber für alle Fächer gemeinsam gilt fol-
gendes:

1. Die  Orientierungsprüfung ist nur im Kernbereich (Hauptfach) abzulegen, und zwar 
nach dem ersten Studienjahr (nach zwei Semestern).
Art der Prüfung: Studienbegleitend, d.h.: 
a) Vorlage bestimmter „Scheine“, die bestätigen, dass die vorgeschriebenen Pflicht-
veranstaltungen mit Erfolg und mit einer bestimmten Note absolviert worden sind; und
b) Nachweis des Erwerbs einer bestimmten Zahl von ECTS-Punkten im Hauptfach 
(normalerweise: 40 ECTS-Punkte).
Überschreitungsfrist: Am Beginn des vierten Semesters muss die Prüfung abgelegt 
worden sein.

2. Die  Vorprüfung ist nur im Kernbereich (Hauptfach) abzulegen, und zwar nach dem 
zweiten Studienjahr (nach vier Semestern).
Art der Prüfung: Studienbegleitend, d.h.:
a) Vorlage bestimmter „Scheine“, die bestätigen, dass die vorgeschriebenen Pflicht-
veranstaltungen mit Erfolg und mit einer bestimmten Note absolviert worden sind; und
b) Nachweis des Erwerbs einer bestimmten Zahl von ECTS-Punkten im Hauptfach 
(normalerweise: 40 ECTS-Punkte im 2. Studienjahr).
Überschreitungsfrist: Am Beginn des siebenten Semesters muss die Prüfung abge-
legt worden sein.

3. Die  Bakkalaureatsprüfung soll  nach dem dritten Studienjahr (nach sechs Semes-
tern) abgelegt werden, und zwar sowohl im Kernbereich (Hauptfach) wie im Ergän-
zungsfach.  Der Erwerb einer Berufsfeldorientierten Zusatzqualifikation (BOZ) ist bis 
zur Meldung zur Prüfung vorzuweisen.
Prüfung im Hauptfach:
Teils  studienbegleitend,  teils  als  eigene  mündliche  und/oder  schriftliche  Prüfung 
(Blockprüfung). Zu den studienbegleitend zu erbringenden Prüfungsleistungen gehört 
in jedem Fall mindestens eine „Studienarbeit“, welche eine schriftliche Hausarbeit im 
Umfang einer Hauptseminararbeit ist. Außerdem ist der Erwerb von normalerweise 40 
ECTS-Punkten  im dritten  Studienjahr  vorzuweisen,  wobei  10 ECTS-Punkte  für  die 
Prüfungsvorbereitung vergeben werden.
Prüfung im Ergänzungsfach:
Diese Prüfung wird durchweg studienbegleitend abgelegt. Von Fach zu Fach können 
allerdings Unterschiede bestehen,  welche der Studienleistungen für  die Ermittelung 
der Endnote herangezogen werden.
Überschreitungsfrist: Am Beginn des elften Semesters muss die Prüfung abgelegt 
worden sein.
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Eine Übersicht bietet die folgende Tabelle:

Prüfung Prüfungsfrist Überschreitungsfrist Prüfung muss abge-
legt sein zu Beginn

Orientierungsprüfung
(nur Hauptfach)

Ende 2. Semester   + 1 Semester des 4. Semesters

Vorprüfung
(nur Hauptfach)

Ende 4. Semester   + 2 Semester des 7. Semesters

B.A.-Prüfung
(Hauptfach und 
Ergänzungsfach)

Ende 6. Semester   + 4 Semester des 11. Semesters
(gilt nicht für Kunst-
geschichte)

Die einzelnen Überschreitungsfristen dürfen allerdings nicht addiert werden, also nicht: 
Regelstudienzeit von 6 Semestern + Überschreitungsfristen von 1 + 2 + 4 Semestern = 
13 Semester, sondern die maximale Studiendauer beträgt in jedem Fall 10 Semester.

Prüfungswiederholungen:
Die genannten Prüfungen können einmal wiederholt werden. 

Freiversuch:
Eine innerhalb der Regelstudienzeit unternommene Bakkalaureatsprüfung, die nicht be-
standen wurde, zählt nicht als Prüfungsversuch.

Neue Prüfungsordnungen
Ursprünglich richtete sich das Studium sämtlicher geistes- und sozialwissenschaftlicher 
Fächer im Bachelor- und Masterstudiengang am KIT nach einer einzigen, übergreifenden 
Studien- und Prüfungsordnung mit  einem allgemeinen (fächerübergreifenden) Teil und 
jeweils  fachspezifischen  Bestimmungen.  Diese,  im  Jahr  2004  revidierte  Studien-  und 
Prüfungsordnung ist für die meisten Fächer weiterhin in Kraft. Folgende Fächer haben 
aber inzwischen eigene Studien- und Prüfungsordnungen erlassen:

• Kunstgeschichte, weil dieses Fach formell zur Fakultät für Architektur gehört
• Musikwissenschaft,  Musikwissenschaft,  weil  dieses  Fach  von  der  Universität 

Karlsruhe bzw. dem KIT an die Hochschule für Musik abgegeben wurde.
• Sportwissenschaft.

In Zukunft werden voraussichtlich weitere Fächer jeweils eigene Studien- und Prüfungs-
ordnungen erlassen, so dass es schließlich keine fächerübergreifende Prüfungsordnung 
mehr geben wird. Da die gesamte Studienstruktur des Bachelor-Master-Studiums in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften eine enge Kooperation zwischen den Fächern erfor-
dert, ist allerdings nicht davon auszugehen, dass in den neuen Studien- und Prüfungs-
ordnungen eine grundsätzliche Veränderung der Studienstruktur erfolgen wird. Dieses ist 
bisher jedenfalls nicht der Fall. 
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3.5 Ergänzende Bemerkungen

Vergabe der ECTS-Punkte
Je  nachdem,  welcher  Art  die  erbrachte  Studienleistung  war,  werden  unterschiedliche 
ECTS-Punkte  für  dieselbe  Lehrveranstaltung  vergeben.  Über  die  Einzelheiten  dieser 
Punktvergabe bestimmt der Dozent/die Dozentin. Damit überhaupt ECTS-Punkte verge-
ben werden, muss die Lehrveranstaltung allerdings mit einer Note von ausreichend oder 
besser absolviert worden sein, d.h. die Vergabe von ECTS-Punkten setzt die Vergabe ei-
ner Note voraus. Ansonsten gilt für die Punktevergabe meist folgende Regel:
2 Punkte für eine mündliche Leistung, die auch in einer Art Kolloquium zum Ende der 

Lehrveranstaltung bestehen kann.
4 Punkte für eine zusätzliche, kleinere schriftliche Leistung, z.B. ein Protokoll oder The-

senpapier.
6 Punkte für eine zusätzliche, größere schrifliche Leistung, z.B. eine „klassische“ Haus-

arbeit oder eine mehrstündige Klausur.

Sammeln von ECTS-Punkten
Während für einen Teil des Studiums genau vorgeschrieben ist, welche Lehrveranstal-
tungen mit welcher Prüfungsleistung und damit auch wie viel ECTS-Punkten zu absolvie-
ren ist (Pflichtbereich), können die Studierenden im Wahlpflichtbereich z.T. selbst nicht 
nur  bestimmen,  welche  Lehrveranstaltungen  sie  besuchen  wollen,  sondern  auch,  auf 
welche Art sie die ECTS-Punkte sammeln wollen, nämlich entweder durch wenige Veran-
staltungen mit höheren Studienleistungen und entsprechend vielen ECTS-Punkten oder 
durch viele Veranstaltungen mit jeweils geringeren Studienleistungen und entsprechend 
weniger  ECTS-Punkten.  Das  gilt  insbesondere  für  den  „studiengangübergreifenden 
Wahlpflichtbereich“ und für die Berufsorientierten Zusatzqualifikationen.

Berechnung der Noten
In die Berechung von Prüfungsnoten gehen die Noten einzelner studienbegleitender Prü-
fungsleistungen mit dem Gewicht der dafür jeweils vergebenen ECTS-Punkte ein.
Rechenbeispiel:
Jemand hat in der Lehrveranstaltung A Studienleistungen erbracht, für die er die Note 
2,0 und 6 ECTS-Punkte bekommen hat; des weiteren  die Lehrveranstaltung B mit der 
Note 3,0 und 2 ECTS-Punkten. Die Gesamtnote aus den Lehrveranstaltungen A und B 
wird dann wie folgt berechnet:
Lehrveranstaltung A Note 2,0 x 6 =  12,0
Lehrveranstaltung B Note 3,0 x  2 =  06,0
Summe: 8         18,0
Gesamtnote: 18,0 geteilt durch 8 = 2,25

Berufsorientierte  Zusatzqualifikationen  und  Fächerübergreifende  Lehrveranstal-
tungen
Für  die  Berufsorientierten  Zusatzqualifikationen  schreibt  der  allgemeine  Teil  der  Prü-
fungs- und Studienordnung bei der Wahl eines Wissenschaftlichen Ergänzungsfaches 
eindeutig vor, dass mindestens eine derartige BOZ im Studium vollständig zu erwerben 
ist und dass mit einer solchen BOZ mindestens 8 ECTS-Punkte erworben werden müs-
sen (das entspricht den 4 Lehrveranstaltungen einer BOZ bei den geringsten Studienleis-
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tungen von jeweils  2 ECTS-Punkten pro Lehrveranstaltung).  Bis  zu 24 ECTS-Punkte 
können (ggf. in mehreren BOZen) erworben werden.
Freier ist die Situation mit den fächerübergreifenden Lehrveranstaltungen im Hauptfach 
(s.o. Kap. 3.3). Hier schreibt der allgemeine Teil der Prüfungsordnung nur vor, dass man 
bis  zu  24  ECTS-Punkte  im  „studiengangübergreifenden  Wahlpflichtbereich“  erwerben 
kann, d.h.:  Das Minimum kann auch gar  keine Veranstaltung bzw. null  ECTS-Punkte 
sein. In diesem Fall sind die entsprechenden Punkte im Fach des Kernbereichs (Haupt-
fach) zu erwerben. Falls man Lehrveranstaltungen besucht,  die zu einem „Integrierten 
Modul“ gehören, ist man auch nicht verpflichtet, alle Lehrveranstaltungen dieses Moduls 
zu besuchen. Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass ein Studierender im Verlauf des Stu-
diums Gebrauch von der Möglichkeit macht, auch die eine und andere fachfremde Ver-
anstaltung zu besuchen.

Diese grundsätzlichen Regelungen können in den  fächerspezifischen Regelungen der 
Prüfungsordnung allerdings eingeschränkt werden. Eine Durchsicht dieser fächerspezifi-
schen Regelungen kommt zu folgendem Ergebnis:

Integrierte Module
Germanistik (Hauptfach): Keine Bestimmungen, also freie Wahl der studien-

gangübergreifenden Lehrveranstaltungen
Pädagogik (Hauptfach): Wahl des Moduls „Empirische Methoden der Sozial-

wissenschaften“ ist vorgeschrieben
Sportwissenschaft (Hauptfach): Wahl des Moduls „Empirische Methoden der Sozial-

wissenschaften“ ist vorgeschrieben 
Europäische Kultur und In diesem Fach sind schon von Hause aus Veranstal-
Ideengeschichte: tungen unterschiedlicher  Fächer  im Studienplan vor

gesehen. Der Studiengang hat so viele Pflichtveran-
staltungen mit entsprechenden ECTS-Punkten vorge-
schrieben, dass weitere Lehrveranstaltungen/Punkte 
im studiengangübergreifenden Bereich nicht vor-
gesehen sind.

Kunstgeschichte: Freie Wahl der dafür ausgewiesenen Lehrveranstal-
tungen aus anderen Fächern.

Berufsorientierte Zusatzqualifikationen (BOZ)
In allen Wissenschaftlichen Ergänzungsfächern ist die BOZ frei wählbar. Dasselbe gilt für 
die Praxisorientierte Ausbildung „Gesundheits- und Fitnessmanagement“.  In den Praxis-
orientierten Ausbildungen Angewandte Kulturwissenschaft/Kulturarbeit und Multimedia ist 
die Wahl einer freien BOZ nicht vorgesehen. Bestimmte BOZ-Veranstaltungen sind dort 
schon in den Studienplan integriert.
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3.6 Sprachliche und sonstige Anforderungen

In  der  folgenden  Tabelle  werden  die  einschlägigen  Bestimmungen  zu  Sprachan-
forderungen in den einzelnen Fächern zitiert, wie sie in den fächerspezifischen Teilen der 
Prüfungsordnung zu finden sind. Manche Fächer erwarten einfach bestimmte Sprach-
kenntnisse, andere verlangen auch deren formellen Nachweis, und zwar als Zulassungs-
voraussetzung zur Orientierungsprüfung (Ende 2. Semester) (vgl. § 22 der Prüfungsord-
nung).  D.h.:  Falls  bestimmte  Sprachkenntnisse  formell  nachzuweisen  sind, 
müssen/sollen diese Sprachkenntnisse im ersten Studienjahr erworben werden. 

Ist ein Fach nicht in der Tabelle aufgeführt, werden spezielle Sprachkenntnisse nicht ge-
fordert.

Bei weiteren Fragen zu den Sprachanforderungen wenden Sie sich bitte direkt an 
die Fachstudienberater/innen der jeweiligen Fächer (s. Kap. 13). Erfragen Sie dabei 
insbesondere auch, ob spezielle Sprachkenntnisse ggf. bei Klausuren oder bei sonstigen 
Studienleistungen vorausgesetzt oder besonders honoriert werden!!!

Europäische 
Kultur und 
Ideengeschichte

Formeller Nach-
weise: JA

Zitat aus § 114 der Prüfungsordnung: „Das Studium ... erfordert 
Kenntnisse des Lateinischen, des Englischen und des Französischen. 
Studierenden, deren Kenntnisse in den genannten Sprachen für die 
Lektüre von Fachliteratur oder Quellentexten nicht ausreichen, wird 
dringend empfohlen, ihre Kenntnisse während des ersten Studienjah-
res durch die Teilnahme an entsprechenden Sprachkursen zu erwei-
tern.“
Formeller Nachweis:
Zulassungsvoraussetzung für die Orientierungsprüfung sind: „durch 
das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprach-
prüfung nachzuweisende Kenntnisse des Englischen und des Lateini-
schen, oder aber des Englischen und Französischen. Kenntnisse des 
Lateinischen sind sind durch das Latinum ... nachzuweisen“ (§ 117 
der Prüfungsordnung).
Zulassungsvoraussetzung für die Vorprüfung sind:
„durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige 
Sprachprüfung nachzuweisende Kenntnisse des Lateinischen, sofern 
diese nicht schon zur Orientierungsprüfung nachgewiesen wurden, 
oder aber des Französischen, sofern diese nicht schon zur Orientie-
rungsprüfung nachgewiesen wurden, oder des Italienischen oder des 
Alt-Griechischen.“
Bis zur Vorprüfung (4. Semester) ist also eine der folgenden Sprach-
kombinationen vorzuweisen: E & L & F oder E & L & Altgriechisch 
oder E & L & Italienisch oder E & F & Altgriechisch oder E & F & Italie-
nisch. 
Müssen Englisch-, Französisch, Altgriechisch- oder Italienischkennt-
nisse nachgeholt werden, ist der Nachweis durch das Zeugnis einer 
anerkannten Sprachschule zu führen. Die Studierenden sollten in der 
Lage sein, einen fremdsprachigen Quellentext zu lesen. 
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Germanistik Im Hauptfach
In § 46 der Prüfungsordnung heißt es: „Das Studium im B.A.-Stu-
diengang der Germanistik erfordert gute Kenntnisse des Englischen 
und des Lateinischen sowie mindestens einer weiteren modernen 
Fremdsprache. Studierenden, deren Kenntnisse in den genannten 
Sprachen für die Lektüre von Fachliteratur oder Quellentexten nicht 
ausreichen, wird dringend empfohlen, ihre Kenntnisse während des 
ersten Studienjahres durch die Teilnahme an einschlägigen Sprach-
kursen zu erweitern.“
Formeller Nachweis: Nicht gefordert.

Im Ergänzungsfach
 § 126 der PO: Das Studium erfordert „gute Kenntnisse des Engli-
schen und mindestens einer klassischen oder modernen Fremdspra-
che.“
Formeller Nachweis: Nicht gefordert.

Kunstgeschichte

----------------------

Im Ergänzungsfach: 
Nach der neuen PO: Das Studium erfordert  „gute Kenntnisse des 
Englischen und mindestens einer weiteren klassischen oder moder-
nen Fremdsprache.“ 
Kein formeller Nachweis
---------------------------------------------------------------------------------------
Im Hauptfach (Bachelor-Studiengang): 
Aus der neuen PO Kunstgeschichte: „Das Studium im B.A.-Studien-
gang Kunstgeschichte erfordert gute Kenntnisse des Englischen und 
mindestens einer weiteren klassischen oder modernen Fremdspra-
che. Bis zur Vorprüfung ist die Teilnahme an einem sich über zwei 
Semester erstreckenden Italienisch-Sprachkurs durch ein Zertifikat 
nachzuweisen, das die erfolgreiche Teilnahme an einer Abschluss-
klausur bestätigt.“
Im Master-Aufbaustudiengang:
„Für den M.A.-Studiengang Kunstgeschichte müssen Kenntnisse des 
Lateinischen durch das Latinum nachgewiesen werden.“

Multimedia § 141 der PO: „Die Ausbildung setzt Grundkenntnisse im Umgang mit 
Arbeitsplatzrechnern (PCs) und der englischen Sprache voraus.“ 
Formeller Nachweis: Nicht gefordert.

Musikwissen-
schaft

Aus § 7 des Besonderen Teils der PO Musikwissenschaft/Musikinfor-
matik:
„ Für das Studium ... sind gute Kenntnisse des Klavierspiels uner-
lässlich... Ferner sind gute Kenntnisse des Französischen und Italie-
nischen unabdingbar ...“    „Ausreichende Englischkenntnisse wer-
den vorausgesetzt.“ Kein formeller Nachweis erforderlich.
Hauptfachstudium:
„ ... verlangt den Nachweis von Italienischkenntnissen durch das 
Zeugnis einer anerkannten Sprachenschule bzw. durch entspre-
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chende andere Zeugnisse (Schulzeugnisse). Dieser Nachweis muss 
spätestens zu Beginn des 5. Fachsemesters erbracht werden.“
Für Italienisch wird also ein formeller Nachweis im Hauptfachstudium 
verlangt.

Philosophie Aus § 138 (4) der Prüfungsordnung: „Ein Studium des Ergänzungs-
fachs Philosophie erfordert Kenntnisse der englischen, der lateini-
schen und der französischen Sprache, die für die Lektüre von Quel-
lentexten und Fachliteratur hinreichen. Von den Studierenden wird 
erwartet, dass sie diese Kenntnisse gegebenenfalls durch die Teil-
nahme an einschlägigen Sprachkursen selbständig erwerben.“
Formeller Nachweis: Nicht gefordert.

Soziologie Aus § 135 der Prüfungsordnung: „Ein Studium des Ergänzungsfachs 
Soziologie erfordert gute Kenntnisse des Englischen und im Hinblick 
auf den Themenbereich `Sozialstrukturen in Europa` einer weiteren 
modernen europäischen Fremdsprache, insbesondere des Französi-
schen, Italienischen oder Spanischen“ für das Studium von Fachlitera-
tur und Quellentexten.
Formeller Nachweis: Nicht gefordert.

Verlängerung der Regelstudienzeit, nicht der Prüfungsfristen

Verlangt  ein Fach von dem/der  Studierenden den Nachweis bestimmter  Sprachkennt-
nisse, die er oder sie erst noch im Verlauf des Studiums erwerben muss, so werden die 
dafür erforderlichen Studienzeiten auf die Regelstudienzeit „nicht angerechnet“ (§ 4 Abs. 
3 Prüfungsordnung). Das heißt: Die Regelstudienzeit kann verlängert werden, wenn man 
noch bestimmte Sprachkenntnisse erwerben muss.  Für  das Nachholen des Latinums 
wird ein Semester, für sonstige Sprachen werden maximal zwei Semester nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet.
Für den Studierenden ist diese „Nichtanrechnung“ allerdings nur relevant für die Ermögli-
chung der „Freiversuchsregelung“ bei der Bakkalaureatsprüfung (§ 16 (1) der Prüfungs-
ordnung). Danach gilt ein misslungener Prüfungsversuch als nicht unternommen, wenn 
er innerhalb der Regelstudienzeit unternommen wurde. Die Frist für den Freiversuch ver-
längert sich infolge „Nichtanrechnung“ um die Zeit, die für den Erwerb von Sprachkennt-
nissen als notwendig angesehen werden.  Diese Nichtanrechnung der entsprechenden 
Studienzeiten ist eigens beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen.

Die vorgesehenen Prüfungsfristen für die Orientierungs-, Vor- und Bakkalaureatsprüfung 
verlängern sich nach Auskunft des Studiendekans wegen nachzuholender Sprachkennt-
nisse nicht.

Empfehlung: Wegen der zumeist knappen Fristen, innerhalb derer in den meisten Fällen 
(s.  obige  Tabelle)  die  Sprachkenntnisse  nachzuweisen  sind,  sollten  die  fehlenden 
Sprachkenntnisse möglichst vor Beginn des Studiums erworben werden.

Ein  Hinweis  für  BAFöG-Empfänger:  Wenn  die  Fremdsprachen  Englisch,  Französisch 
oder  Latein  im  Studium nachgeholt  werden  müssen,  verlängert  sich  die  Förderungs-
höchstdauer nicht. Bei anderen Sprachen kann sie auf Antrag verlängert werden.
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Latinum: Wie und Wo?

In  Baden-Württemberg gibt  es nur  die Lateinprüfungen zum Latinum  (L)  und zum  
Großen Latinum (GL). Das Latinum entspricht dem früheren Kleinen Latinum. 
Für diejenigen, die das L oder das GL als Ergänzung zum Abitur nachträglich ablegen 
wollen, bietet das Oberschulamt Karlsruhe zweimal im Jahr Prüfungstermine an. Über  
die Anforderungen informiert folgende www-Adresse: 
www.rp-karlsruhe.de  => Abteilungen => Abteilung 7: nach unten scrollen => Weitere 
Informationen => Gymnasien => Unterricht => Latein => Latinum für Studierende.
Zur Vorbereitung auf das Latinum wird am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) re-
gelmäßig ein zweisemestriger Kurs zu zwei Doppelstunden pro Woche durchgeführt.  
Er beginnt jeweils im Wintersemester. Ort und Zeit werden im Vorlesungsverzeichnis  
unter „Veranstaltungen für Studierende aller Fakultäten“ bekannt gemacht. Die Ankün-
digung erfolgt dort allerdings nicht unter den „Lehrveranstaltungen des Sprachenzen-
trums“, sondern unter den Veranstaltungen des „Zentrums für Angewandte Kulturwis-
senschaft und Studium Generale“, dort wiederum unter der Rubrik „Kultur und Medien“.  
Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt in der ersten Sitzung. 
Im ersten Semester wird die gesamte lateinische Grammatik  behandelt. Im zweiten  
Semester folgt die Lektüre ausgewählter Texte aus den Reden Ciceros. Seit einigen  
Jahren ist Cicero der einzige für das Latinum vorgesehene Prüfungsautor. Aussicht auf  
Erfolg in diesem Latinumskurs besteht nur bei regelmäßiger Teilnahme und gewissen-
hafter  häuslicher  Arbeit.  Die Prüfung findet  immer am Ende des Sommersemesters  
statt und besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Wer in der schrift-
lichen Prüfung die Note „ungenügend“ erhält, wird zur mündlichen Prüfung nicht zuge-
lassen. Die Prüfung ist bestanden, wenn der Notendurchschnitt aus dem Ergebnis der  
schriftlichen  und  der  mündlichen  Leistungen  mindestens  4,0  beträgt.  Bei  Nichtbe-
stehen kann die Prüfung einmal wiederholt werden. Nachfragen zu den Latinumskur-
sen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sind zu richten an das Zentrum für An-
gewandte  Kulturwissenschaft  und Studium Generale,  Tel.:  0721 /  608-44384,  Mail:  
zak@zak.kit.edu. 
Außerdem gibt es in der Region private Anbieter, die  Intensivkurse zum Latinum in  
den Semesterferien anbieten, beispielsweise:
http://www.heidelberger-paedagogium.de/

Abschließender Hinweis für potentielle Wechsler an andere Universitäten:
Es kann sein, dass andere Universitäten in bestimmten Fächern einen formellen Nach-
weis  von  Lateinkenntnissen  verlangen,  bei  denen  dieser  am Karlsruher  Institut  für  
Technologie (KIT) nicht gefordert wird. Man hätte dann den Erwerb der Lateinkennt-
nisse schon in Hinblick auf diesen Wechsel zu planen. Auskünfte über die von den ein-
zelnen Fächern an den jeweiligen Hochschulen verlangten Lateinkenntnisse geben die 
jeweiligen Studienberatungsstellen sowie eine bundesweite Übersicht, zu finden unter:

 http://www.altphilologenverband.de

http://www.altphilologenverband.de/
http://www.altphilologenverband.de/
http://www.heidelberger-paedagogium.de/
mailto:zak@zak.kit.edu
http://www.rp-karlsruhe.de/
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4 Studienstruktur Magisterstudium
Zulassungsvoraussetzung
Der Magister-Aufbaustudiengang ist ein konsekutiver Studiengang, d.h. er kann norma-
lerweise nur in dem Fach fortgesetzt werden, das im Bakkalaureatsstudium als Haupt-
fach studiert worden ist. 
Beispiel: Wer Germanistik (HF) und Kunstgeschichte (NF) mit dem Bakkalaureat abge-
schlossen  hat,  kann  den  Magister-Aufbaustudiengang  nur  in  Germanistik  fortsetzen. 
Weitere Details siehe Kapitel 8.

Titel, Regelstudienzeit, Stundenumfang, Fächer
Als  Titel wird  dem  Absolventen  bzw.  der  Absolventin  eines  Magister-Aufbau-
studienganges in den Geistes- und Sozialwissenschaften verliehen: Magister Artium bzw. 
Magistra Artium, abgekürzt M.A. (engl. Master of Arts).
Die Regelstudienzeit,  innerhalb derer das Magister-Aufbaustudium abgeschlossen sein 
soll, beträgt vier Semester, wobei das vierte Semester der Magisterarbeit vorbehalten ist.
Es sind diejenigen Fächer studierbar, die in der Tabelle von Abschnitt 3  als Hauptfächer 
im Bakkalaureatsstudium gekennzeichnet worden sind, das sind:

• Europäische Kultur und Ideengeschichte (European Studies)
• Germanistik
• Kunstgeschichte
• Pädagogik
• Sportwissenschaft

Der  Gesamtumfang des  Magister-Aufbaustudiums  beträgt  maximal  40  Semesterwo-
chenstunden. Es sind insgesamt 120 ECTS-Punkte zu erwerben, von denen bis zu 30 in 
freien Veranstaltungen anderer Fächer erworben werden können, sofern sie von der Fa-
kultät als zum „studiengangübergreifenden Wahl- und Wahlpflichtbereich“ gehörend aus-
gewiesen worden sind.
Für das Verfassen der Magisterarbeit und die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung 
werden von einzelnen Fächern bis zu insgesamt 50 ECTS-Punkte angerechnet.

Studienablauf und Prüfung

Die ersten beiden Semester des Aufbaustudienganges sind für den Besuch der vorge-
schriebenen Lehrveranstaltungen vorgesehen, das dritte und vierte Semester für das Ab-
fassen der Magister-Arbeit (eine größere schriftliche Hausarbeit). Es können aber selbst-
verständlich auch im dritten Semester noch Lehrveranstaltungen besucht werden.  Für 
die Magisterarbeit stehen sechs Monate zur Verfügung. Außer der Magister-Arbeit gehö-
ren zur Magisterprüfung noch eine vierstündige Klausur und eine einstündige mündliche 
Prüfung,  für die Fristen von jeweils acht Wochen vorgesehen sind. Der gesamte Prü-
fungszeitraum für Magisterarbeit, Klausur und mündliche Prüfung umfasst damit 10 Mo-
nate.
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Frist für das Studium insgesamt

In der fächerübergreifenden Prüfungsordnung (hierzu siehe oben am Ende von Kap. 3.4) 
heißt es zwar in § 9 (4): „Die Magisterprüfung ist grundsätzlich innerhalb der Regelstudi-
enzeit  ...  abzulegen“,  d.h.  nach 4 Semestern.  Jedoch führt  die Überschreitung dieser 
Frist  nicht zu einem Verlust  des Prüfungsanspruchs.  Der Prüfungsausschuss kann je-
doch nach § 36 (3)  PO eine(n)  Studierende(n)  zur Studienberatung auffordern,  wenn 
eine Meldung zur Prüfung bis zum Ende des fünften Fachsemesters nicht erfolgt ist und 
die Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung noch nicht vorliegen. 

In den besonderen Prüfungsordnungen für die  Fächer Kunstgeschichte, Musikwissen-
schaft und Sportwissenschaft sind die Bestimmungen folgendermaßen:

Kunstgeschichte  und Musikwissenschaft:  Ähnliche Regelungen wie  in  der  fächerüber-
greifenden Prüfungsordnung. Es wird also kein absolutes Limit genannt, aber es ist die 
Möglichkeit einer verpflichtenden Studienberatung bei deutlicher Fristüberschreitung vor-
gesehen.

Sportwissenschaft: Masterprüfung muss bis zum Ende des 7. Semesters (des Masterstu-
diums) abgelegt werden.

Wenn die Anmeldung zur Prüfung einmal erfolgt  ist,  muss die Prüfung innerhalb von 
zehn Monaten abgeschlossen sein. 

Sprachliche Anforderungen

Spezielle sprachliche Anforderungen, die über die Anforderungen im Bakkalaureats-Stu-
diengang hinausgehen, werden für die einzelnen Fächer im Magisterstudiengang nicht 
gestellt mit der Ausnahme Kunstgeschichte: Hier muss für die Zulassung zur Magister-
prüfung das Latinum nachgewiesen werden.
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